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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
Vorlage Nr.: GB I/0005/2024 
Status:  öffentlich 
Geschäftsbereich: GB I Zentrale Dienste - Bürgerservice 
Datum: 06.09.2024 
 

Neuerlass der Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Garching b. 
München (Feuerwehrsatzung - FwS) 

 
Beratungsfolge: 
 
Datum Gremium 

 19.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss 

 26.09.2024 Stadtrat 

 
I. SACHVORTRAG: 
Die derzeit gültige Satzung der Gemeinde Garching b. München für die Freiwillige 
Feuerwehr Garching b. München ist am 20.01.1989 erlassen worden. Aufgrund ihres Alters 
von inzwischen über 35 Jahren hielt die Verwaltung eine Überarbeitung der Satzung für 
geboten.  
 
Inhaltlich hielten sich die Änderungen in Grenzen. Als wesentlichste Änderung lässt sich 
herausheben, dass das Recht zur Wahl der Kommandantin bzw. des Kommandanten auf die 
hauptberuflichen Kräfte und die Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
ausgeweitet und die Satzung insoweit der aktuellen Gesetzeslage angepasst wurde (siehe 
Art. 8 Abs. 2 Satz 1 BayFwG). Ansonsten fanden nur sprachliche Anpassungen statt.  
 
Allgemein orientiert sich der vorliegende Entwurf stark an der Mustersatzung des Freistaats 
Bayern, welche als Anlage 1 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen 
Feuerwehrgesetz (VollZBekBayFwG) beiliegt, und den Satzungen der umliegenden 
Kommunen für deren Freiwillige Feuerwehren.  
 
II. BESCHLUSSVORSCHLAG: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat den vorliegenden Entwurf der 
Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Garching b. München 
(Feuerwehrsatzung – FwS) zu beschließen. 
 
 
 
Anlage/n: 

1 - Anlage 1 - Entwurf Feuerwehrsatzung -neu- 
 
2 - Anlage 2 - Alte Feuerwehrsatzung vom 20.01.1989 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

 
SATZUNG 
 
FÜR DIE FREIWILLIGEN FEUERWEHREN DER STADT GARCHING B. MÜNCHEN 
(FEUERWEHRSATZUNG - FwS) 
 
Aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 04. Juni 
2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, erlässt die Stadt Garching b. München 
folgende  
 

SATZUNG: 
 

I. ALLGEMEINES 
 

§ 1 - Organisation, Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Freiwilligen Feuerwehren Garching und Hochbrück sind öffentliche 

Einrichtungen der Stadt Garching b. München. Zur Gewinnung der not-
wendigen Anzahl von Feuerwehrdienstleistenden bedient sie sich der Un-
terstützung der Vereine „Freiwillige Feuerwehr Garching e. V.“ und „Frei-
willige Feuerwehr Hochbrück e. V.“. 
 

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwilligen Feuerwehren, vor allem für die 
Rechte und Pflichten ihrer Feuerwehrdienstleistenden, sind das Bayeri-
sche Feuerwehrgesetz (BayFwG); die zu seiner Ausführung erlassenen 
Rechtsvorschriften und diese Satzung.  

 
§ 2 - FREIWILLIGE LEISTUNGEN 

 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den Grenzen 

von Art. 7 des Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 GO insbeson-
dere folgende freiwillige Leistungen erbringen 

 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerweh-

ren gehören (zum Beispiel – jeweils auf Antrag des Eigentümers oder 
Nutzungsberechtigten – das Stellen von Wachen nach dem Ende der 
Brandgefahr oder das Abräumen von Schadensstellen, soweit es nicht 
zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist), 
 

2. Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch,  
 

3. Leistungen der Atemschutzgerätewerkstatt, der Schlauchwerkstatt 
und für die Reinigung von Einsatzkleidung, 
 

4. Bereitstellung der Atemschutzübungsstrecke.  
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

 
(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der 

Freiwilligen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung freiwilliger Leistungen be-
steht kein Rechtsanspruch. 
 

(3) Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 und 2 ent-
scheidet die Kommandantin oder der Kommandant, soweit die Leistun-
gen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Einsatz der Feuerwehr er-
bracht werden. Im Übrigen entscheidet die Kommandantin oder der 
Kommandant über Leistungen im Sinne dieser Vorschriften sowie über 
einzelne, nicht regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne von 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn ihr bzw. ihm die Erste Bürgermeisterin oder 
der Erste Bürgermeister diese Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet 
die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister oder der Stadt-
rat. 

 
II. PERSONAL 

 
§ 3 - WAHL DER KOMMANDANTIN ODER DES KOMMANDANTEN 

 
(1) Die Wahl findet bei einer Dienstversammlung der Feuerwehrdienst leis-

tenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der hauptbe-
ruflichen Kräfte und der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, statt. Die Stadt lädt hierzu mindestens zwei Wochen vor 
dem Wahltag ein.  

 
(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder 

Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die Wahl (Wahlleitung). Der Wahlleitung 
stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf bestimmte Beisitzer zur 
Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen, findet 
eine Wahl zwischen den vorgeschlagenen Personen statt. Wahlleitung 
und Beisitzer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann 
nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlausschuss wird daher 
erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet. 
 

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht 
zulässig. 
 

(4) Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und legt 
die Aufgaben der Kommandantin oder des Kommandanten dar: 

 
1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl 

 
Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schriftlich oder 
durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. Die Wahlleitung 
nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, sofern sie anwesend sind, 
ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können mündlich 
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. 
Den anwesenden Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu 
geben, sich der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die 
Aussprache wird geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr vor-
liegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der Wahlberechtig-
ten den Schluss der Aussprache beschließt. 
 

2. Wahlgang, Stimmabgabe 
 
Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von 
der Wahlleitung sicherzustellen.  
 
Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willensbekun-
dung erforderlich. Gewählt wird, indem einer der Wahlvorschläge in 
eindeutig bezeichnender Weise gekennzeichnet wird. Streichungen 
sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewerber zu werten.  
 
Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, 
dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise 
gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wählbare 
Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf dem 
Stimmzettel eingetragen wird.  
 
Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende 
handschriftliche Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimm-
zettel gewählt.  
 
Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusam-
menzufalten und der Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu 
übergeben. Der Wahlausschuss prüft die Stimmberechtigung der Ab-
stimmenden. Bei Bedarf hat die Stadt hierzu vor der Wahl eine Wäh-
lerliste anzulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der 
Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor 
Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. Wird der Stimmbe-
rechtigung einer anwesenden Person widersprochen, entscheidet der 
Wahlausschuss. 

 
3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid 

 
Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt der 
Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht gekennzeichnet 
wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wurden, sind 
ungültig. Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungül-
tig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin und kein Bewerber die 
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
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Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stich-
wahl unter den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern mit der 
höchsten Stimmenzahl statt. Wenn mehr als zwei Personen die 
höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wiederholen. 
Wenn mehr als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten 
haben, entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt.  
 
Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebenen 
gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los, das die Wahlleitung sofort nach Fest-
stellung des Ergebnisses der Stichwahl in der Wahlversammlung zie-
hen lässt. 

 
4. Wahlannahme 

 
Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie 
die Wahl annimmt. Lehnt sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. Abwe-
sende Bewerberinnen und Bewerber können die Annahme der Wahl 
auch im Vorfeld schriftlich erklären.  
 
Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den 
ersten Wahldurchgang in derselben Dienstversammlung erfolgen. 
 

(5) Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnis-
ses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die der Wahlaus-
schuss unterzeichnet.  
 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehr-
kommandanten entsprechend. 

 
§ 4 - VERPFLICHTUNG  

 
Die Kommandantin oder der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene 
ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer 
Pflichten nach den für die Feuerwehren geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften. Neu aufgenommenen Mitgliedern soll eine Satzung für die Frei-
willige Feuerwehren überreicht werden.  
 

§ 5 - ÜBERTRAGUNG BESONDERER AUFGABEN 
 
Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende 
zu bestellen (zum Beispiel Jugendwart, Gerätewart). Für die Bestellung ehren-
amtlicher Feuerwehrdienstleistender ist die Kommandantin oder der Kom-
mandant zuständig.  
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

§ 6 - PERSÖNLICHE AUSSTATTUNG 
 
Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche Ausstat-
tung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehr-
dienst zurückzugeben. Für verloren gegangene oder durch außerdienstlichen 
Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausstattung 
kann die Stadt Ersatz verlangen.  
 

§ 7 - ANZEIGEPFLICHTEN BEI SCHÄDEN 
 

Feuerwehrdienstleistende haben der Kommandantin oder dem Kommandan-
ten unverzüglich zu melden  
 
 im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden,  
 Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonsti-

gen Ausrüstung der Feuerwehr.  
 
Soweit Ansprüche für oder gegen die Stadt infrage kommen, hat die Komman-
dantin oder der Kommandant die Meldung an die Stadt weiterzuleiten. Hat 
die Stadt nach § 193 SGB VII und § 22 der Satzung der Kommunalen Unfallver-
sicherung Bayern eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist sie unverzüglich (bei 
Unfällen mit Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu unter-
richten.  
 

§ 8 - DIENSTVERHINDERUNG  
 

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 
Abs. 1 Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie 
vorrangigen rechtlichen Pflichten nachkommen müssen oder dringende wirt-
schaftliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. Für das Fernbleiben 
von Ausbildungsveranstaltungen in diesen Fällen haben sich Feuerwehrdienst-
leistende vor der Veranstaltung bei der Kommandantin oder dem Komman-
danten zu entschuldigen; im Übrigen haben Feuerwehrdienstleistende Mittei-
lung zu machen, wenn sie länger als fünf Wochen vom Wohnort abwesend  
oder durch andere Umstände an der Ausübung des Feuerwehrdienstes gehin-
dert sein werden. Der Wegzug aus der Stadt ist in jedem Fall zu melden. 
 

§ 9 - PFLICHTVERLETZUNGEN 
 
Die Kommandantin oder der Kommandant kann Verletzungen von Dienst-
pflichten durch folgende Maßnahmen ahnden:  
 
 mündlicher oder schriftlicher Verweis,  
 Androhung des Ausschlusses, 
 Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 10 Abs. 2 dieser Satzung).  
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

§ 10 - AUSTRITT UND AUSSCHLUSS 
 
(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schriftlich gegenüber der 

Kommandantin oder dem Kommandanten zu erklären.  
 

(2) Die Kommandantin oder der Kommandant hat Feuerwehrdienstleisten-
den, die sie bzw. er gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher 
Verletzung der Dienstpflichten vom Feuerwehrdienst ausschließen will, 
Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tat-
sachen zu äußern.  

 
Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben 
bei  
 
 unehrenhaftem Verhalten im Dienst,  
 grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst,  
 fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anord-

nungen,  
 Trunkenheit im Dienst,  
 Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen,  
 dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienst-

kleidung, Geräten und sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feu-
erwehr.  

 
Die Kommandantin oder der Kommandant hat den Ausgeschlossenen 
den Ausschluss schriftlich zu erklären.  

 
III. BESONDERE PFLICHTEN DER KOMMANDANTIN ODER  

DES KOMMANDANTEN 
 

§ 11 - DIENST- UND AUSBILDUNGSPLAN 
 
(1) Die Kommandantin oder der Kommandant stellt jährlich (wenn nötig 

auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst- und Ausbildungsplan auf. In 
dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Übung oder ein Unterricht 
vorzusehen. Zu den Übungen können auch geeignete Sportveranstaltun-
gen der Feuerwehr gehören.  

 
(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Stadt vorzulegen. 
 

§ 12 - DIENSTREISEN 
 
Die Kommandantin oder der Kommandant hat dafür zu sorgen, dass vor 
Dienstreisen von Feuerwehrdienstleistenden die Genehmigung der Stadt ein-
geholt wird (vergleiche auch Art. 8 Abs. 1 Satz 3 BayFwG). Sie bzw. er hat auch 
für ihre bzw. seine Dienstreisen die Genehmigung der Stadt einzuholen.  
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

§ 13 - JAHRESBERICHT 
 
(1) Die Kommandantin oder der Kommandant unterrichtet die Stadt zum 

Ende des Kalenderjahres über den Personalstand der Freiwilligen Feuer-
wehr. Neu eingetretene oder aus dem Feuerwehrdienst ausgeschiedene 
Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. In dem Bericht ist die Anzahl der 
Mannschafts- und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleisten-
den anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leis-
ten (vergleiche Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG). Soweit die Stadt nicht über 
einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im Jahresbericht auch eine Über-
sicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.  
 

(2) Die Unterrichtungspflichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, § 7 
Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt. 

 
IV. ANWENDUNGSBEGINN 

 
§ 14 - IN-KRAFT-TRETEN 

 
(1) Diese Satzung tritt zum 01.10.2024 in Kraft.   

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Garching b. München für die 

Freiwillige Feuerwehr Garching b. München vom 20.01.1989 außer Kraft. 
 
 
Stadt Garching b. München, ________________ 
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Garching bei München (Feuerwehrsatzung – FwS) 

 

BEKANNTMACHUNGSVERMERK 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde am ………...........…… in der Verwaltung der 
Stadt Garching b. München, Zimmer 0.16, zur Einsichtnahme niedergelegt.  
 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der Stadt Garching b. Mün-
chen (Garching, Rathausplatz 3 - Garching, Auweg / Ecke Königsberger Straße 
- Garching, Riemerfeldring / Daxenäckerweg - Garching, Niels-Bohr-Straße - 
Hochbrück, Hohe-Brücken- / Heidenheimer Straße - Dirnismaning, Bushalte-
stelle - Forschungsinstitute, Bushaltestelle Boltzmannstraße) hingewiesen.  
Die Anschläge wurden am……………angeheftet und am………… wieder abge-
nommen. 
 
 

Brodschelm, Thomas 
 
 

 
  

Dr. Gruchmann 
Erster Bürgermeister 

mit der Bitte um Freigabe 
 
 

Presse/Internet mit der Bitte um Veröffentlichung 
 Ortsnachrichten 
 Presseverteiler 
 Internet 

 
 
 
Garching b. München, ___________________ 
 
Stadt Garching b. München  
 
 
 
Dr. Dietmar Gruchmann 
Erster Bürgermeister 
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